
dem mit schriftlichen Berichten, Einschätzungen und 
Stellungnahmen betriebenen Aufwand“ zu verringern 
haben./ll/

Zur Anwendung* der Komplexeinschätzung

Im Jahre 1970 ist als eine Methode zur Aufklärung der 
jugendlichen Täterpersönlichkeit und der Erziehungs
verhältnisse die Komplexeinschätzung in die Ermitt
lungspraxis eingeführt worden. Sie hat sich überall 
dort bewährt, wo sie sinnvoll in eine beschleunigte 
und konzentrierte Verfahrensdurchführung eingeord
net und nicht als eine zusätzliche Aufgabe betrachtet 
wurde. Lediglich dann, wenn sie ungeachtet der Be
dingungen und Notwendigkeiten des Einzelfalls ange
wendet wurde, führte sie im Ergebnis zu einem nicht 
vertretbaren Mehraufwand. Nachdem ihre obligato
rische Anwendung zunächst in allen Sachen vorgesehen 
war, die zur Anklage führen sollten, erfolgte durch 
Ziff. 7 der Gemeinsamen Anweisung vom 7. Fe
bruar 1973 eine differenzierte Regelung. Im wesentli
chen entspricht diese Regelung den Erfordernissen der 
Praxis.
Der Staatsanwalt und das Untersuchungsorgan müssen 
im Einzelfall entscheiden, ob es zweckmäßig und sinn
voll ist, eine Komplexeinschätzung vorzunehmen. Maß
gebend dafür ist, ob Maßnahmen zur Erziehung des 
Jugendlichen koordiniert werden müssen und ob die 
Komplexeinschätzung wesentlich zur Aufklärung der 
Persönlichkeit des Jugendlichen sowie seiner Familien- 
und sonstigen Erziehungsverhältnisse beitragen kann.
Es besteht gegenwärtig keine Notwendigkeit, die Kom
plexeinschätzung methodisch im einzelnen zu regeln. 
Vielmehr soll nach den bewährten Arbeitsprinzipien 
weiterverfahren werden.

Zur Anordnung von forensischen Gutachten
Nach § 66 StGB ist in jedem Verfahren ausdrücklich 
die persönliche Voraussetzung für die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit eines Jugendlichen (Schuldfähig
keit) festzustellen. Im Ermittlungsverfahren wird diese 
Feststellung in der Regel auf der Grundlage der ge
mäß § 69 StPO aufgeklärten Umstände getroffen, ohne 
daß es dazu in jedem Fall eines Sachverständigengut
achtens bedarf. Insoweit i s t H .  D e t t e n b o r n  und 
H.-H. F r ö h l i c h  nicht zu folgen, die davon aus
gehen, daß die Schuldfähigkeit „in jedem Verfahren 
eingehend geprüft und durch Sachverständigengut
achten geklärt werden muß“./12/
Bei begründeten Zweifeln an der Schuldfähigkeit eines

/ll/ Vgl. H. Funke, „Erziehungshilfe - operative Arbeit der 
Jugendhilfe zur Veränderung der Erziehungssituation von 
Kindern und Jugendlichen“, Jugendhilfe 1974, Heft 9, S. 243.
712/ H. Dettenbom/H.-H. Fröhlich, Psychologische Probleme der 
Täterpersönlichkeit, Berlin 1971, S. 186.

Jugendlichen sollten sich die Untersuchungsorgane und 
der Staatsanwalt zunächst mit einem Psychologen oder 
Pädagogen konsultieren, der über Erfahrungen in der 
Persönlichkeitsdiagnostik von Jugendlichen verfügt. 
Die Anordnung der forensisch-psychologischen Begut
achtung gemäß § 74 StPO muß im Einzelfall verant
wortungsbewußt geprüft werden.
Der Beschluß des Präsidiums des Obersten Gerichts 
über die Voraussetzungen für die Beiziehung von fo
rensischen Gutachten zur Prüfung der Zurechnungs
fähigkeit (§§ 15, 16 StGB) und der Schuldfähigkeit 
(§ 66 StGB) von Tätern vom 30. Oktober 1972 (NJ-Bei- 
lage 4/72 [zu Heft22])/13/ hat wesentlich dazu beige
tragen, die Anordnung der forensisch-psychologischen 
Begutachtung nach einheitlichen Kriterien vorzuneh
men.
Dennoch treten in der Praxis Mängel auf, die es zu 
überwinden gilt. So wird z. T. noch immer eine Be
gutachtung angeordnet, ohne daß Umstände vorliegen, 
wie sie im Beschluß des Präsidiums des Obersten Ge
richts genannt sind (z. B. allein deshalb, weil das Motiv 
nicht verständlich sei), oder es werden kombinierte 
psychiatrisch-psychologische Gutachten angefordert, ob
wohl Hinweise für eine verminderte Zurechnungsfähig
keit oder für eine Zurechnungsunfähigkeit nicht vorlie
gen. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß Gutach
ten, die den Ausschluß der Schuldfähigkeit feststellen, 
z. T. noch ungenügend kritisch beurteilt werden.

*

Die erfolgreiche Bekämpfung der Jugendkriminalität er
fordert, daß die mit der Bearbeitung von Ermittlungs
verfahren gegen Jugendliche beauftragten Mitarbeiter 
der Untersuchungsorgane und Staatsanwälte über gute 
Kenntnisse der sozialistischen Jugendpolitik, der Ju
gendgesetzgebung, der Pädagogik, der Kinder- und 
Jugendpsychologie verfügen. Deshalb ist eine systema
tische politische und fachliche Qualifizierung der Ju
gendstaatsanwälte, insbesondere durch jährliche Quali
fizierungslehrgänge, zu gewährleisten.
Die Jugendstaatsanwälte sollen befähigt werden, die 
Aufgaben der Bekämpfung der Jugendkriminalität im
mer besser als Bestandteil der Aufgaben der sozialisti
schen Jugenderziehung und der Gewährleistung einer 
höheren Ordnung und Sicherheit zu lösen.

Den Staatsanwälten der Bezirke obliegt es, in der An
leitung und Kontrolle der Staatsanwälte der Kreise 
darauf hinzuwirken, daß die zentralen Leitungsdoku
mente zur Bekämpfung der Jugendkriminalität einheit
lich durchgesetzt und gute Erfahrungen schnell auf
gegriffen und verallgemeinert werden.

H31 Vgl. hierzu M. Amboß/U. Roehl, „Zu den Voraussetzungen 
für die Beiziehung von forensischen Gutachten“, NJ 1972 
S. 682 ff.
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Differenzierte Ausgestaltung der Straftatbestände
zum Schutze des sozialistischen Eigentums und der Volkswirtschaft
Der Schutz des sozialistischen Eigentums und der Volks
wirtschaft der DDR vor kriminellen Handlungen ge
winnt bei der Erfüllung der vom VIII. Parteitag der 
SED beschlossenen Hauptaufgabe zunehmend an Be
deutung. Die 13. Tagung des Zentralkomitees der SED 
machte erneut deutlich, daß die Intensivierung der Pro
duktion als Hauptweg der Erhöhung der Effektivität 
unserer Volkswirtschaft eine hohe Disziplin, Ordnung 
und Sicherheit in allen Produktionsbereichen erfor-

dert./l/ In der Bewegung für vorbildliche Ordnung, 
Sicherheit und Disziplin als Bestandteil des sozialisti
schen Wettbewerbs wirken zahlreiche Arbeitskollektive 
in der Volkswirtschaft auch aktiv für eine erfolgreiche 
Kriminalitätsverhütung und -bekämpfung. Die An
strengungen zur Erringung bzw. Verteidigung des 
Titels „Bereich vorbildlicher Ordnung, Sicherheit und

ft/ Vgl. E. Honecker, Bericht des Politbüros an die 13. Tagung 
des Zentralkomitees der SED, Berlin 1974, S. 25 und 37.
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